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1. Einleitung und theoretischer Diskurs

Unser theoretisches wie empirisches Wissen tiber verschiedene korpo-
rative Akteure ist hochst unterschiedlich: Wahrend wir vergleichsweise
gut und umfassend tiber Arbeitnehmer und deren Organisationen (insbe-
sondere Gewerkschaften) informiert sind, blieben Unternehmerverban-
de (Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbiande sowie Wirtschaftskammern)
lange Zeit bemerkenswert unerforscht. Erst seit den sechziger Jahren
unseres Jahrhunderts mehren sich insbesondere deskriptive Abhandlun-
gen zur Entstehungsgeschichte einzelner Verbiande oder Kammern. Es
dauerte aber noch zwei Jahrzehnte, bis in den achtziger Jahren systema-
tische Darstellungen iiber Organisation und Funktionsweise von Unter-
nehmerverbianden sowie Lénderstudien zu diesen folgten. Hierbei ist al-
lerdings nach wie vor das hohe Aggregationsniveau sowie die Konzen-
tration der Analyse auf Arbeitgeberverbande zu kritisieren. In der Regel
werden vor allem die nationalen Dachorganisationen und Fachspitzen-
verbidnde behandelt. Hingegen wird beispielsweise den Verbianden, die
auf Landes- oder gar lokaler Ebene agieren, kaum Beachtung geschenkt.
Die eigentlich erstaunliche Tatsache der nur zégerlichen und vorsichti-
gen Beschiftigung mit dem gesellschaftlich hoch relevanten und theore-
tisch duBerst spannenden Objektbereich der Unternehmerverbénde ist
nicht etwa — wie vielfach behauptet wird - auf Zugangsprobleme, man-
gelnde Offentlichkeitsarbeit oder defensive Informationspolitik zuriick-
zufiihren, sondern hat vielmehr politisch-ideologische Griinde: Konser-
vative wie progressive Wissenschaftler glaubten entweder den wieder-
holt zu vernehmenden Klagen der Unternehmerverbénde iiber ihre eige-
ne politische Ohnmacht oder leiteten aus der starken Fragmentiertheit
insbesondere der Wirtschaftsverbénde kurzerhand ihre Insignifikanz ab.
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Forscher marxistischer Herkunft hingegen schlossen umgekehrt aus der
den gesellschaftlichen Proze dominierenden politisch-6konomischen
Macht der Klasse der Kapitalisten oder auch einzelner (GroB-)Kapitali-
sten, daBl ihre (speziellen) Organisationen nur nachrangigen Charakter
besitzen und somit keiner ndheren Untersuchung unterzogen werden
miufiten (2).

Dieser begrenzten Sichtweise wird im vorliegenden Beitrag nicht wei-
ter gefolgt. - Denn die Komplexitit des Systems der unternehmerischen
Interessenvertretung und die Vielfalt der politischen wie gesellschaftli-
chen EinfluBmechanismen, liber die Unternehmerverbiande verfiigen,
deutennicht geradedarauf hin, da Unternehmer, denen im Regelfall ein
hoheres Mall an 6konomisch rationalem Verhalten unterstellt wird als
anderen Akteuren, ihre (knappen) Ressourcen in fiir sie irrelevante Ver-
einigungen investieren.

In theoretischer Perspektive hat vor allem die grundlegende Arbeit
von Mancur Olson zur Logik des kollektiven Handelns (3) der neueren
Verbéndeforschung entscheidende Impulse gegeben. Dieser gruppen-
theoretische Ansatz neoklassischer Provenienz wurde zwar erst mit
einer zeitlichen Verzogerung von mehreren Jahren im deutschsprachigen
Raum rezipiert und diskutiert, dann aber umso schneller und heftiger
kritisiert (4). Erst der ideologisch weniger belastete organisationstheore-
tische Zugang lieferte jedoch - gestiitzt auf Daten eines international
vergleichenden Forschungsprojektes (5) — eine realitétsndhere Begriin-
dung des kollektiven Handelns, als es die beiden extrem gegensétzlichen
Methodologien (6konomistische versus marxistische Herangehensweise)
zulieBen (6).

Im folgenden sollen die fiir unseren Objektbereich relevanten Versatz-
stlicke der Anséatze von Olson und Traxler kurz referiert werden, weil auf
diese des weiteren wiederholt Bezug genommen wird: Olson konnte zei-
gen, daf3 sich Individuen zu Verbdnden zusammenschlieBen, dieser Zu-
sammenschluBl von Einzelinteressen zwecks Durchsetzung von kollekti-
ven Interessen aber keineswegs selbstverstidndlich ist. Denn die Bereit-
stellung von kollektiven Giitern impliziert ex definitione die Nicht-Aus-
schlieBbarkeit vom und Nicht-Rivalitdt beim Konsum dieser Giiter fiir
Nicht-Mitglieder des Kollektivs (dieses Phénomen ist uns schon aus der
finanzwissenschaftlichen Theorie oOffentlicher Giiter hinreichend be-
kannt). Individuell (6konomisch) rationales Verhalten fiihrt in diesem
Fall in aller Regel zur Partizipation am Kollektivgut, ohne da} der ein-
zelne jedoch bereit ist, einen eigenen Beitrag zu den Kosten der Erzeu-
gung des Gutes zu leisten (typisches free rider-Verhalten). Dal} es unter
diesen Bedingungen dennoch zur Verbandsbildung kommt, erkliart Olson
mit Hilfe seiner Nebenprodukt-Theorie: Insbesondere groe Gruppen
werden zur Uberwindung des Trittbrettfahrerverhaltens neben den kol-
lektiven, wie z B. Offentlichkeitsarbeit, Lobbyismus, Reprisentation
des Verbandes oder den transaktionskostensenkenden Abschlufl von fiir
alle verbindlichen Normen, zusétzlich private Giiter anbieten, bei denen
das AusschluBprinzip zum Tragen kommt. Hierzu zdhlen beispielsweise
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die Bereitstellung von (aktuellen) Informationen, Rechtsberatung und
Rechtsbeistand bei Rechtsstreitigkeiten, die Herstellung von Kontakten
sowie die Einrichtung von Unterstiitzungsfonds jeglicher Art. Derartige
Giiter wirken als individuelle, selektive Anreize zum Verbandsbeitritt,
da sie ausschlieBlich Mitgliedern zur Verfiigung stehen. Dartiber hinaus
ist natiirlich Zwang eine Mo6glichkeit, das free rider-Problem zu tiber-
winden: Insbesondere Kammern sind durch Pflichtmitgliedschaft und
Pflichtbeitriage charakterisiert (7).

Der einzelne Unternehmer — wie Arbeitnehmer — hat grundsétzlich die
Wahl, seine Interessen individuell oder verbandlich-kollektiv zu verfol-
gen. Traxler geht in seinem Ressourcenansatz davon aus, dal mit stei-
gender Ressourcenausstattung der einzelnen Akteure zwar deren Orga-
nisationsfihigkeit, d. h. die Fahigkeit, sich zusammenzuschlieBen, Mit-
glieder zu rekrutieren und deren Loyalitit zu sichern, zunimmt, gleich-
zeitig aber ihr Organisationsbedarf, d. h. die Notwendigkeit iberhaupt
Verbande zu bilden bzw. diesen beizutreten, abnimmt. Gerade Unter-
nehmen verfiigen iiber hinreichende (Macht-)Ressourcen, um ihre Eigen-
interessen auch im Alleingang am Markt und gegeniiber der Politik
wirksam durchsetzen zu kénnen, so daf} ihre aullerordentliche Ressour-
cenausstattung die Verbandsbildung nicht nur erleichtert, sondern
gleichfalls erschwert. Dieses Organisationsdilemma zwingt Unterneh-
merverbinde, die insbesondere auf den Produkt-, aber auch den Ar-
beitsmérkten heterogenen Mitgliederinteressen dezidiert zu berticksich-
tigen. Sie 16sen ihr spezifisches Problem dadurch, daB sie die Arbeits-
marktinteressen in Arbeitgeberverbénden und die (rivalisierenden bzw.
konkurrierenden) Produktmarktinteressen in Wirtschaftsverbianden or-
ganisieren. Diese Arbeitsteilung und weitere interne Ausdifferenzierung
der beiden Aufgabenbereiche in eine Vielzahl von hochspezialisierten
Verbénden impliziert umgekehrt, dal die Vereinheitlichung, Aggregati-
on und Koordination der Unternehmensinteressen zur zentralen inner-
und interverbandlichen Aufgabe im Unternehmerlager wird.

2. Das System der unternehmerischen Interessenvertretung

Der Oberbegriff Unternehmerverbénde (genauer: Unternehmensver-
bande) bezeichnet Verbinde, die die wirtschafts-, sozial- und tarifpoliti-
schen sowie die lokalen bzw. regionalen Belange der gewerblichen Wirt-
schaft als intermedidre Organisationen gegeniiber dem politischen Sy-
stem und den Reprisentanten konfliktpartnerschaftlicher Interessen
(sprich Gewerkschaften) vertreten. Es lassen sich drei typische Sdulen
unternehmerischer Interessenvertretung unterscheiden:

— Die Wirtschafts- bzw. Industrieverbande verfolgen die wirtschaftspo-
litischen Belange der Industrie durch gezielte EinfluBnahme auf Re-
gierung, Ministerialbiirokratie, Parlament, Parteien und Offentlich-
keit und sind auf Bundesebene zusammengefalt in der Spitzenorgani-
sation ,,Bundesverband der Deutschen Industrie“ (BDI).
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— Die Arbeitgeberverbinde sind verantwortlich fiir die Sozial-, Bil-
dungs- und Gesellschaftspolitik sowie die tarifpolitische Interessen-
vertretung gegeniiber den Gewerkschaften. Sie sind auf Bundesebene
vereinigt in der Dachorganisation ,,Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbiande® (BDA).

— Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) sowie Handwerkskam-
mern nehmen als Koérperschaften des 6ffentlichen Rechts mit gesetzli-
cher Pflichtmitgliedschaft fiir alle zur Gewerbesteuer veranlagten Be-
triebe staatliche und halbstaatliche Aufgaben wahr, vertreten die lo-
kalen bzw. regionalen Interessen der gewerblichen Wirtschaft bran-
cheniibergreifend und stellen eine Reihe von freiwilligen Dienstlei-
stungen bereit. Sie sind zusammengefaflit in den Dachverbidnden
»,Deutscher Industrie- und Handelstag” (DIHT) sowie ,,Zentralver-
band des Deutschen Handwerks“ (ZDH) (8).

Die unternehmerische Interessenvertretung ist prinzipiell arbeitstei-
lig-kooperativ organisiert und hochgradig differenziert. Die Organisati-
on der unternehmerischen Interessen erfolgt zum einen nach dem Fach-
prinzip der vertikalen Integration, das heiflt nach Branchen bzw. Wirt-
schaftszweigen, und zum anderen nach dem Territorial- bzw. Regional-
prinzip der horizontalen Integration, das heiflit nach Gebieten. Hieraus
resultiert die typische Doppelorganisation in fachliche und uberfachli-
che (brancheniibergreifende regionale) Unternehmerverbinde. Da die
(Sonder-)Interessen der Einzelmitglieder vor allem im wirtschaftspoliti-
schen Bereich durch verschiedene (hoch-)spezialisierte Verbéinde vertre-
ten werden, bestehen in der Regel Doppel- und Mehrfachmitgliedschaf-
ten der Unternehmen in verschiedenen Verbénden.

2.1 Wirtschaftspolitische Verbdande

Der BDI ist in erster Linie nach Branchen gegliedert. Im BDI sind auf
Bundesebene 34 Fachspitzenverbinde - ausschliefllich der Industrie —
zusammengefalt. Die drei mitgliederstiarksten Fachspitzenverbéinde
sind:

— der ,,Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau®“ (VDMA),
— der ,Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie“

(ZVEI) und
— der ,,Verband der Chemischen Industrie“.

Diese wenigen Verbidnde verkorpern allein etwa 70 Prozent des orga-
nisierten Industrievolumens und stellen zusammen mit dem ,,Verband
der Automobilindustrie“ (VDA) liber 50 Prozent der gesamten BDI-
Beitrége bereit. Die Fachspitzenverbénde ihrerseits untergliedern sich
wiederum einerseits in eine Vielzahl von Fachverbédnden auf Bundesebe-
ne, die bestimmte Produkt- bzw. Fachgruppen der jeweiligen Branche
reprisentieren, und andererseits in eine Reihe von Landesfachverban-
den. Nach Grindung der Landesgruppen Nord-Ost und Sachsen-
Thiiringen unterhilt beispielweise der VDMA insgesamt acht Landes-
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gruppen (9). Neben der primér branchenspezifischen Gliederung existie-
ren auf der — im Vergleich zur BDA weniger wichtigen - regionalen Ver-
bandsschiene nach Griindung des ,,Landesverbandes der Sichsischen
Industrie“ (LSI) und nach Anerkennung der ,Landesvereinigung der
Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbinde Sachsen-Anhalt“ (LVSA) und
des ,,Verbandes der Wirtschaft Thiringens“ (VWT) als BDI-Landesver-
tretung 14 tiberfachliche Landesvertretungen. Diese nehmen insbeson-
dere Einflufl auf die jeweilige Landespolitik und sind fiir die ,,politische
AuBlenvertretung”“ von Bedeutung, da sie neben den IHKs in der Regel
den ersten Ansprechpartner der Landesregierungen in allen industriepo-
litischen Fragestellungen darstellen. Eine Reihe weiterer regionaler
Wirtschaftsverbénde komplettieren die industrielle Vertretungsstruktur.

Der BDI vertritt in den alten Bundeslédndern nach einigen Angaben et-
wa 95 Prozent aller industriellen Unternehmen.

Das Organigramm der Wirtschaftsverbédnde kann vereinfacht wie
folgt dargestellt werden:

BDI

34 Fachspitzenverbiande

A T A

Bundesfach(gruppen)verbénde v
A + Landesfachverbinde 14 iiberfachl. Landesvertretungen

A il 4 A

ortliche Fachverbiande —» Ortliche iiberfachliche Verbinde

A A

Industrieunternehmen

— Mitgliedschaft

Legende: » Vertretung

2.2 Sozialpolitische Verbdnde

Die BDA ist ebenfalls, wenn auch schwécher als der BDI, vorrangig
branchenspezifisch in 46 Fachspitzenverbénde gegliedert. Wahrend der
BDI ausschlieBlich Industrieinteressen vertritt, sind innerhalb der BDA
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Industrie- und Bienstleistungsorganisationen reprasentiert. Der indu-
strielle Sektor (einschlieBlich Bergbau) stellt mit seinen 27 Fachspitzen-
verbédnden aber auch hier das Hauptkontingent vor dem Dienstlei-
stungsbereich. NDie Fachspitzenverbande umfassen ihrerseits fast 500 re-
gionale Fachverbdnde. Daneben bestehen nach Bildung der ,Verecini-
gung der Unternehmensverbande in Berlin und Brandenburg®, der ., Ver-
einigung der Unternehmensverbinde fir Mecklenburg-Vorpommern®,
der ,,Vereinigung der Arbeitgeberverbinde in Sachsen“ (VAS), der LVSA
und des VWT 15 uberfachliche Landesverbinde als Mitgliedsverbénde
der BDA. Diesen wird innerhalb des ®rganisationsgefiiges ein stidrkcres
Gewicht beigemessen, als das beim BDI der Fall ist. Sie organisieren
anndhernd 600 Mitgliedsverbinde (10). Auch die Regionalverbande ver-
stehen sich im wesentlichen als Vertreter der Industrie.

Das Organigramm der Arbeitgeberverbinde kann vereinfacht wie
folgt dargestellt werden:

BDA

. 46 Fachspitzenverbande
i (mit 477 Mitgliedsverbinden)

ﬁ 15 uberfachliche Landesverbiinde
= TS| - {mil 591 Mitgliedsverbanden)
Landesfachverbiinde b i i

i A

#rtliche Fachverbinde P—® @rtliche iiberfachliche Verhinde

Mitglicdsuntcrnchmen

Legende: ——— = Mitgliedschaft

Der ,Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbinde*
(Gesamtmetall) ist in der BDA mit Abstand der bedeutendste Fachspit-
zenverband. Zu seinen wichtigsten Mitgliedsverbianden zdhlen der Ma-
schinenbau, die elektrolechnische Industrie und der Straflenfahrzeug-
bau.

Da die Tarifauseinandersetzungen mit den Gewerkschaften nicht nur
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im Bereich der Metallindustrie in der Regel auf der Ebene der Landes-
fachverbande gefiihrt werden, tragen diese eine besonders hohe Verant-
wortung. Alleinginge einzelner Landesverbénde, die fast immer sowohl
einem Fachspitzenverband als auch dem tiberfachlichen Landesverband
angehoren, finden zwar dullerst selten statt, fithren aber dann zu erheb-
lichen Spannungen im Organisationsgefiige.

Im Gegensatz zur tieferen fachlichen Gliederung der wirtschaftspoli-
tischen Verbidnde findet unter dem Dach der sozialpolitischen Spitzen-
verbéande eine Konzentration von Wirtschaftszweigen statt. So vereinigt
beispielsweise Gesamtmetall allein drei der bedeutendsten Branchen der
Industrie. Die Folge dieser Konzentration ist, ,,daB assoziatives Handeln
auf der Basis einer duflerst heterogenen Mitgliederstruktur zu organisie-
ren ist, die aus der Zusammenfassung unterschiedlicher Industriezwei-
ge, zwischen denen z. T. konflikttrichtige Hersteller-Abnehmer-Verhalt-
nisse existieren . . . und den Unterschieden in der 6konomischen Situati-
on einzelner Branchen und Unternehmen resultiert® (11).

Dies zeigt sich besonders bei Tarifverhandlungen in bezug auf den
Konzessionsspielraum und die Bereitschaft, Arbeitskdampfe zu fithren.
Deshalb besteht eine der wesentlichen Aufgaben der Fachspitzenver-
biande darin, heterogene Priaferenzen und Interessen zu einem Gesamt-
interesse zu verdichten. Hierzu ist u. a. ein abgestuftes System der Re-
prasentation regionaler Interessen in verschiedenen Ausschiissen, Ar-
beitskreisen und Gremien erforderlich (12). Eine zentrale Rolle spielen
die tarifpolitischen Ausschiisse. In ihnen sitzen Unternehmervertreter,
Verbandsangestellte und Hauptgeschiaftsfithrer. Diese beratschlagen
nicht nur iiber Strategie und Taktik der Tarifverhandlungen, sondern
bestimmen auch faktisch die wichtigste Arbeitgeberverbandsfunktion
(13).

Der Organisationsgrad der BD A ist ebenfalls auBerordentlich hoch. Er
betriagt fiir die alten Bundesldnder tiber 80 Prozent.

2.3 Exkurs: Uberfachliche Landesverbinde
als regionale Dachorganisationen

Die vorhandene Fachliteratur zu Unternehmerverbinden behandelt
nahezu ausschliefllich Verbdnde auf Bundesebene. Den Verbinden, die
auf Landesebene titig sind, wird hingegen kaum Beachtung geschenkt
(14), obwohl z. B. tiberfachliche Landesverbéinde einerseits als regionale
Interessenvertretungen des BDI und der BDA in vielfacher Weise Einfluf3
auf die Landespolitik nehmen und via Bundesrat letztendlich auch die
Bundespolitik mitgestalten, andererseits den Regionalinteressen ge-
geniiber den beiden Dachorganisationen zur Geltung verhelfen. Die Ein-
fluBnahme auf die Landesregierung und in geringerem MafBle auf das
Landesparlament erfolgt z. B. seitens der , Vereinigung der hessischen
Unternehmerverbénde* tiber
— schriftliche und miindliche Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben,
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— die Mitarbeit in einer Vielzahl von Gremien, Ausschiissen und Beira-
ten und
— formelle und informelle Gespréche.

Dieses weitgehend institutionalisierte System der Interessenvermitt-
lung greift in einer ganzen Reihe von Politikfeldern, wie: Regional- und
Raumordnungspolitik, sektorale Strukturpolitik, Technologiepolitik,
Sozial- und Arbeitspolitik, Energie- und Umweltpolitik, Mittelstands-
politik, Medien~ und Bildungspolitik. Neben den AuBlenbeziehungen zu
wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Organisationen sowie den
Medien bilden insbesondere die Landesverwaltung, die Spitzenorgani-
sationen der kommunalen Gebietskorperschaften auf Landesebene und
die Parteien weitere wichtige Adressaten verbandlicher Interessenpoli-
tik. Uberfachliche Landesverbinde entfalten ihre Wirkung nicht nur als
»pressure groups“, sondern gewinnen zunehmend Bedeutung als inter-
mediire Organisationen (15).

3. Einheitlicher Unternehmerverband versus besonderer
Wirtschaftsverband - Trend zu Gemeinschaftsverbinden auf der
iiberfachlichen Landesverbandsebene

Als strukturpragendes Prinzip der unternehmerischen Verbandsland-
schaft in der Bundesrepublik gilt die Trennung zwischen Wirtschafts-
und Arbeitgeberverbinden. Die verschiedenen Unternehmerverbénde
sind aber aufgrund der Aufgabeninterdependenz und der Notwendigkeit
eines einheitlichen Vorgehens gegeniiber Dritten sowohl personell als
auch institutionell vielfialtig miteinander verflochten (16). So bestehen
in der Regel Biirogemeinschaften zwischen dem jeweils starksten Lan-
desfachverband (17) und dem iberfachlichen Landesverband. Beide
Verbénde befinden sich daruber hinaus hiufig in Personalunion sowohl
beim ehrenamtlichen Personal (Prasidentschaft) als auch beim haupt-
amtlichen Personal (Geschiftsfiihrung). Der Fachverband fiihrt und
steuert dabei die Arbeit des Landesverbandes und libernimmt damit die
industrielle Fiihrerschaft der Region bzw. des Landes. In der Regel tragt
der Fachverband den Landesverband finanziell zu einem hohen Pro-
zentsatz und ilibernimmt die Bereitstellung der selektiven Giiter. Die
vielfaltigen Verflechtungen begiinstigen auf Dauer Fusionstendenzen
zwischen organisatorischen Einheiten innerhalb, aber auch zwischen
den beiden Verbandsséulen.

Traditionellerweise sind eine Reihe von Fachspitzenverbinden, so
z. B. der ,Hauptverband der Deutschen Bauindustrie“, die ,, Wirtschafts-
vereinigung Bergbau“ oder der ,,Bundesverband Druck* sowohl im BDI
als auch in der BDA Mitglied (18). AuBerdem sind sozialpolitische Ver-
biande auf der Ebene der Landesfachverbiande hidufig auch wirtschafts-
politisch tiatig. Auf der lokalen Ebene gibt es sogar eine gréere Anzahl
von gemeinschaftlichen Fachverbianden zwischen Industrie und Arbeit-
gebern, die wirtschafts- und sozialpolitische Belange gleichermaflen
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wahrnehmen. Und selbst auf Bundesebene wurde die Integration der
wirtschaftspolitischen und der sozialpolitischen Verbandsfunktionen im
Ansatz erstmals unter Hanns Martin Schleyer im Jahre 1977 vollzogen,
als er als amtierender BDA-Prisident zusitzlich die Prasidentschaft des
BDI in Personalunion iibertragen bekam. Gleichzeitig tibernahm er auch
den Vorsitz im BDI/BDA-Kontaktausschuf}, in dem die beiden Dachver-
bande ihre Aktivitdten zu allen wirtschafts- und sozialpolitischen Fra-
gen aufeinander abstimmen, um so ein einheitliches Vorgehen zu reali-
sieren. Die Tatsache, dafl nach seiner Ermordung kein geeigneter Nach-
folger gefunden werden konnte, 148t die Vermutung zu, dal dieses Mo-
dellnicht zuletzt auch aufgrund der Risiken, die diese Machtzentrierung
beinhaltet, auf Bundesebene jedoch wieder fallengelassen wurde. Auf
der Ebene der Landesverbénde ging die funktionale Integration jedoch
weiter:

Anfang der siebziger Jahre setzte sich deshalb eigentlich nicht tiberra-
schend, aber dennoch von der wissenschaftlichen Literatur vé6llig unbe-
achtet, eine seit Bestehen der Bundesrepublik schleichende Strukturver-
adnderung hin zu funktionaler Integration auf der Ebene der tiberfachli-
chen Landesverbinde verstiarkt fort:

— Nachdem die ,,Landesvereinigung der niedersichsischen Arbeitgeber-
verbédnde® mit der , Landesvereinigung der niedersichsischen Wirt-
schaftsverbiande“ bereits in Personalunion und Biirogemeinschaft
verbunden war, fusionierten beide Verbiande 1972 zur ,,LLandesvereini-
gung der niedersichsischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbénde*.
Sie taufte sich spiter umin ,,Unternehmerverbiande Niedersachsen“.

— Auch in Hessen entstand 1976 aus dem Zusammenschluf3 der ,,Verei-
nigung der hessischen Arbeitgeberverbiande®, der ,,Vereinigung hessi-
scher Unternehmer“ und der ,,BDI/Landesvertretung Hessen“, die bis
dato vom ,,VDMA /Landesgruppe Hessen“ wahrgenommen wurde, die
» Vereinigung hessischer Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbéande. Die-
ser Uberfachliche Gemeinschaftsverband ist spiater umbenannt wor-
den in die ,,Vereinigung der hessischen Unternehmerverbéande“ (19).

— Im Méirz 1990 entstand schlieBlich im Saarland aus dem ,,Saarlidndi-
schen Industriellenverband“ und der ,,Vereinigung der Saarlindi-
schen Arbeitgeberverbinde“ die ,Vereinigung der Saarldndischen
Unternehmensverbande“.

Dieser Trend in den alten Bundeslandern (20) setzt sich in den neuen
Bundesldndern (NBL) beschleunigt fort: Wahrend die BDA-Mitglieds-
verbande LVSA und VWT bereits als BDI-Landesvertretung fungieren,
findet die Anerkennung der , Vereinigung der Unternehmensverbinde
fiir Mecklenburg-Vorpommern“ im Jahre 1993 und der ,,Vereinigung der
Unternehmensverbéinde in Berlin und Brandenburg® als Landesvertre-
tungen des BDI voraussichtlich im Jahre 1994 statt (21). Lediglich in
Sachsen wurde mit bayerischer Aufbauhilfe das Trennmodell fest insti-
tutionalisiert.

Da der BDI ausschlieBlich und die BDA iiberwiegend Industriever-
bande organisieren, besteht bei Zusammenlegung beider Verbandsfunk-
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tionen zu Gemeinschaftsverbianden — so die Kritiker — die Gefahr, daf3 die
Interessen des industriellen Sektors die Verbandspolitik noch starker
bestimmen, als das bei getrennten Verbénden auch auf der Arbeitgeber-
verbandsseite der Fall ist. So fiihlten sich beispielsweise die Verbande
des Dienstleistungsbereichs bereits im ,,Schleyer-Modell“, als einem re-
duzierten Gemeinschaftsmodell, nicht addquat vertreten. Auf Landes-
ebene 14t sich vielfach eine Dominanz der Arbeitgeberverbande der
Metall- und Elektroindustrie, also industrieller Branchen, feststellen.
Auf der anderen Seite entsteht jedoch gleichzeitig die Chance, dal3 der
nicht-industrielle Sektor seinen Einfluf} auf wirtschaftspolitische Akti-
vitdten der Unternehmerverbinde verstirken kann. Gemeinschaftsmo-
delle implizieren vor allem auf Landesebene einen groBeren Einfluf der
Wirtschaft insgesamt auf die Landespolitik, da man mit einer Stimme
sprechen kann und einen Ansprechpartner darstellt. Gerade im Bereich
der Gesellschaftspolitik ist eine Trennung zwischen Wirtschafts- und
Sozialpolitik hadufig ohnehin nicht mehr moglich (22). Je groBer die er-
zielbaren ,benefits“ werden, desto wahrscheinlicher wird nicht zuletzt
die (verstarkte) Beriicksichtigung von subgruppenspezifischen (Partiku-
lar-)Interessen. Dariiber hinaus erméglicht die Reduzierung der Anzahl
der Verbinde u. a. eine Verringerung der Organisations- und Koordina-
tionskosten und leistet einen Beitrag zur Bekdmpfung der seit Jahren
sichtbaren Verbandsmiidigkeit in der Unternehmerschaft.

4. Genese der ostdeutschen Unternehmerverbinde
4.1 Orgindre ostdeutsche Verbandsgriindungen in der Wendezeit

Bereits im Herbst 1989 und starker noch unmittelbar nach der politi-
schen Wende suchten die hochst unterschiedlich strukturierten Indu-
strieunternehmen der ehemaligen DDR sowie die wachsende Zahl der
Selbstiandigen nach einer eigenstiandigen Interessenvertretung (23). So
bildeten sich erste Verbandsinitiativen, deren vorrangiges Ziel die Reali-
sierung der Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit und die Beseitigung
der prohibitiv hohen Ertragssteuersitze als Voraussetzung fiir unterneh-
merische Betatigung war. An den sogenannten ,Runden Tischen“ auf
Stadt-, Bezirks- und Staatsebene erzielten sie erste Erfolge, so da} Re-
privatisierungen - zunichst der 1972 enteigneten Betriebe — seit Mérz
1990 eingeleitet werden konnten (24). Die Reprivatisierer waren damals
unter der sehr heterogenen neuen Unternehmerschaft die bedeutendste
Gruppe.

Haupttrager dieser auf die Restitution eines freien Unternehmertums
abzielenden Entwicklungen waren der im Januar 1990 gegriindete
,Unternehmerverband der DDR“ (UV der DDR) sowie der ,,Bund der
Selbstéandigen der DDR“. Obwohl noch keine Bundesléander existierten,
wurden bereits Unterverbiande des UV der DDR z. B. fiir die Region
Sachsen in Leipzig, Dresden und Chemnitz und fiir Thiiringen in Erfurt
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gegriindet. Bei beiden Verbandsgruppierungen handelte es sich um
branchentibergreifende Zusammenschliisse vor allem von privaten
Handwerkern, Hiandlern und Kleinstproduzenten, denen sich die enteig-
neten Unternehmer teilweise angeschlossen hatten. Sie waren primér
wirtschaftspolitisch ausgerichtet und entsprachen am ehesten den Ge-
werbeverbdnden in den alten Bundesldndern. Die Rechtsnachfolge des
UV der DDR haben inzwischen Regionalverbinde in den einzelnen NBL
angetreten.

Das ,,Unternehmensforum der DDR“ — ein ZusammenschluB3 vor allem
grofBerer Industriebetriebe aus dem Bereich der zentralgeleiteten Kom-
binate — konstituierte sich hingegen vornehmlich als Arbeitgeberver-
band (25). Es handelte sich bei diesem Verband iiberwiegend um eine
Verbandsinitiative SED-naher Kombinatsdirektoren. Im Zuge der Uber-
nahme dieser Betriebe durch die Treuhandanstalt und der Umstruktu-
rierung der Kombinate in Kapitalgesellschaften verlor er seine Ge-
schaftsgrundlage und loste sich einschlieBlich seiner regionalen Unter-
gliederungen schon im Sommer 1990 wieder auf (26).

Daneben griindeten sich regional eine Reihe von Fachverbianden, in
denen die jeweiligen Brancheninteressen organisiert wurden.

4.2. Bildung von regionalen Kooperationsachsen

Schon Ende des Jahres 1989 entstanden erste regionale Kooperations-
beziehungen. Aus diesen anfangs noch losen Kontakten wurden, voran-
getrieben durch die sich tiberschlagenden politschen Ereignisse, meist
innerhalb weniger Wochen feste regionale Kooperationsachsen, die sich
auf den verschiedenen unternehmerischen Verbandsschienen parallel
herausbildeten. Die flachendeckende regionale Aufteilung unter den
westdeutschen Landesverbénden und die Zuweisung fester Kooperati-
onspartner und -ldnder in Ostdeutschland, obgleich zu diesem Zeit-
punkt im staatsrechtlichen Sinne noch keine Linder existierten, tiber-
nahmen die Spitzenverbidnde BDI, BDA und DIHT. Diese Zuordnung
verlief jedoch nicht reibungslos. So weigerten sich beispielsweise die
bayerischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbéande erfolgreich, die Zu-
sammenarbeit mit dem zukiinftigen Bundesland Thiiringen zu tiberneh-
men, da sie verhindern wollten, daf} iiber eine Kooperationsachse Ba-
den-Wiirttemberg — Sachsen die (hohen) wiirttembergischen Tarifnor-
men im industriepolitisch wichtigsten neuen Bundesland implantiert
werden. Von den Spitzenverbidnden auf Bundesebene wurden die Koope-
rationsbeziehungen zudem mitorganisiert und weithin koordiniert, vor
allem aber personell, finanziell, materiall und informationell massiv un-
terstitzt.

Die Genese der ostdeutschen Unternehmerverbénde soll im folgenden
kursorisch am Beispiel der Entwicklung in Sachsen und Thiiringen auf-
gezeigt werden, die ihre Paten- bzw. Partnerverbéande (27) in Bayern und
Hessen fanden.
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4.3 Der Aufbau von Unternehmerverbdanden in Sachsen

Die ersten Kontakte am Wirtschaftsaufbau interessierter ,,Unterneh-
mer“-Kreise aus den séchsischen Bezirken erfolgten zu bayerischen Un-
ternehmerverbénden. Bereits im Dezember 1989 und Januar 1990 fan-
den erste Informations- und Sondierungsgespriche durch Vertreter der
demokratischen Parteien der ehemaligen DDR mit dem uberfachlichen
,Landesverband der Bayerischen Industrie“ (LBI) (28) statt. Man war
sich mit den Représentanten der Parteien liber die Notwendigkeit der
Griindung von Unternehmerverbénden schnell einig. Von bayerischer
Seite setzte man dabei auf folgendes unternehmerisches Klientel:

— Unternehmen, die aus der Entflechtung der Kombinate entstehen
wiirden,

— Reprivatisierer, die nach der sogenannten '72er-Regelung ihre ehema-
ligen Unternehmen zuriickerhalten sollten und

— bundesdeutsche Unternehmer, die Antrége auf Riickgabe friither ent-
eigneter Unternehmen stellen wiirden.

Als eines der Hauptprobleme nahmen die bayerischen Verbandsver-
treter das immense Informationsdefizit ihrer Gesprachspartner tiber Or-
ganisation und vor allem Funktionsweise von Unternehmerverbianden
wahr. Es fehlte ihnen vollig das Wissen uber die Aufgabendifferenzie-
rung westdeutscher Unternehmerverbiande. Vor allem die Aufgaben der
wirtschaftspolitischen Verbinde waren ihnen vollkommen fremd. Dar-
aus ergab sich die Notwendigkeit von Beratung und Unterstiitzung.

Die Aktivitaten zur Griindung von Unternehmerverbénden in Sachsen
wurden im wesentlichen von den tiberfachlichen Landesverbianden LBI
und ,,Vereinigung der Arbeitgeberverbande in Bayern“ (VAB) (29) zu-
sammen mit bayerischen Fachverbinden wirtschaftspolitischer, wie
z. B. dem ,,ZVEI/Landesstelle Bayern“, sowie sozialpolitischer Ausrich-
tung, wie z. B. dem ,,Verein der Bayerischen Metallindustrie®“ (VBM), be-
trieben. Bereits am 2. Mai 1990 wurde mit erheblicher Unterstiitzung des
VBM die Griindung des ,,Verbandes der Sichsischen Metall- und Elek-
troindustrie“ (VSME) mit 181 Unternehmen in Dresden vollzogen. Der
VSME ist der fur das Land Sachsen zustiandige Mitgliedsverband des
Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Er unterhilt inzwischen drei Be-
zirksgruppen mit eigenen Geschéftsstellen in Dresden, Chemnitz und
Leipzig.

Das starke Engagement vor allem des Fachspitzenverbandes VDMA in
enger Zusammenarbeit mit dem LBI fiihrte am 28. Juni 1990 unter Betei-
ligung von 75 Firmen zur Etablierung des ,,VDMA /Landesgruppe Sach-
sen-Thiiringen“ mit Sitz in Dresden. Uberwiegend handelte es sich bei
den Griindungsmitgliedern damals noch um Treuhandbetriebe, die aus
den ehemaligen ,,Volkseigenen Betrieben“ (VEBs) hervorgegangen sind.

Ab Juli 1990 begannen der LBI und der ,,VDMA/Landesgruppe Sach-
sen-Thiiringen“ eine Biirogemeinschaft fiir den ,,VDMA /Landesgruppe
Sachsen-Thiiringen“ und den noch zu grindenden tiberfachlichen Lan-
desverband aufzubauen. Hingegen beabsichtigten die bayerischen und
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sdchsischen Arbeitgeberverbinde die Griindung eines Gemeinschafts-
verbandes. Auf der Griindungsversammlung der ,,Vereinigung der Un-
ternehmerverbinde in Sachsen“ (VUS) in Dresden am 24. August 1990
wurde jedoch die wirtschaftspolitische Zustandigkeit durch den Vertre-
ter des LBI verweigert, so dafl die VUS umbenannt werden muflte in die
heutige ,, Vereinigung der Arbeitgeberverbénde in Sachsen“ (VAS) (30).

Nachdem die von den Arbeitgebern favorisierte Griindung eines Ge-
meinschaftsverbandes verhindert wurde, verlegte man den zunichst auf
den 1. September 1990 angesetzten Griindungstag des ,,Landesverban-
des der Sachsischen Industrie“ (LSI) auf den 5. Oktober 1990. Bei der
Griindung des LSI in Dresden fungierten 12 sichsische Industrieverban-
de als eingetragene Griindungsmitglieder, die etwa 600 Firmen vertra-
ten. Der LSI ist die Spitzenorganisation von heute zwo6lf industriellen
Wirtschaftsverbinden und Verbandsgruppen und sieben Einzelmitglie-
dern in Sachsen (31). Seine Mitglieder reprisentieren ca. 75 Prozent der
Industrieunternehmen Sachsens. Er begleitet aktiv die Umstrukturie-
rung der sdchsischen Wirtschaft und unterstiitzt Privatisierungs- und
Reprivatisierungsverfahren. Der LSI befindet sich — im Unterschied zum
bayerischen Vorbild - in Personalunion und Biirogemeinschaft mit dem
, VDMA /Landesgruppe Sachsen-Thiiringen“, und wird - wie im bayeri-
schen Fall — von diesem finanziell getragen. Der LSI wurde vom BDI
sehr schnell (im November 1990) als Landesvertretung fiir Sachsen aner-
kannt.

Auf der Ebene der iiberfachlichen Landesverbinde (und darunter)
wurde somit in Sachsen in Anlehnung an das bayerische Vorbild das Mo-
dell getrennter Regionalorganisationen fur Wirtschafts- und Arbeitge-
berverbinde eingefiihrt. Nebeneinander existieren als Dachverbinde
der LSI und die VAS.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die historische Parallelitit
zwischen den Freistaaten Bayern und Sachsen bei der Entwicklung ihrer
regionalen Industrieverbidnde, die bis zur Jahrhundertwende zuriick-
reicht. Der ,,Sachsische Industriellenverband“ und der ,,Bayerische In-
dustriellenverband“ wurden beide 1902 als ausschliefllich wirtschafts-
politisch tatige Verbéande gegriindet und pflegten bereits im ,, Reichsver-
band der Deutschen Industrie” (RDI) eine enge Kooperation. Wahrend
sich der LBI nach Griindung der Bundesrepublik als Nachfolger des
,Bayerischen Industriellenverbandes“ konstituierte, sieht sich auch der
LSI in der Tradition des ,,Sichsischen Industriellenverbandes“, der
seinerzeit der stiarkste regionale Industrieverband in Deutschland gewe-
sen war. So ist es kein Zufall, dal die unternehmerisch interessierten
Kreise aus Sachsen sich nach der Maueré6ffnung nach Bayern orientier-
ten und entsprechend ihrer eigenen historischen Tradition (getrennter
Wirtschafts- und Arbeitgeberverbinde) das bayerische Modell ohne Z6-
gern libernommen haben.

Auch die sichsische Arbeitgeberlandesvereinigung VAS kniipft an alte
Verbandstraditionen an und legt ein entsprechendes Traditionsverstéand-
nis an den Tag.
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Bereits am 27. Januar 1990, also noch zu Zeiten der Modrow-Regie-
rung, konstituierte sich zudem ohne westdeutsche Aufbauhilfe und un-
abhéingig vom westdeutschen Verbandssystem der ,Unternehmerver-
band Sachsen“ (UV Sachsen) in Chemnitz als Landesverband des UV der
DDR. Am 24. Oktober 1990 wurde er nach Auflésung des UV der DDR
als eigenstindiger UV Sachsen mit Sitz in Dresden neu gegriindet. Er
unterhilt drei Geschiftsstellen in Dresden, Leipzig und Chemnitz, die
die jeweiligen Regierungsbezirke betreuen. Der Verband ist eindeutig
mittelstandsorientiert und konzentriert sich auf die Bereitstellung selek-
tiver Dienstleistungen fiir seine Mitgliedsunternehmen sowie die Wahr-
nehmung der gemeinsamen wirtschaftspolitischen Belange seiner Mit-
glieder vor allem gegeniiber der Landesregierung.

4.4 Der Aufbau von Unternehmerverbanden in Thiiringen

In Thiiringen entstanden erste Initiativen zur Griindung von Unter-
nehmerverbénden aus dem Wirtschaftsrat der Stadt Erfurt heraus. Die-
ses staatswirtschaftliche Planungs- und Kontrollgremium war verant-
wortlich fiir die bezirksgeleitete Industrie des Bezirkes Erfurt: 378 Pro-
duktionsstatten mit sieben Kombinaten und zwei direkt unterstellten
Betrieben.

Ein erster, jedoch noch illegaler Verbandskontakt nach Westen kam
Ende 1989 zur IHK in Frankfurt/M. zustande. Bei weiteren Gesprachen
verstdndigte man sich tiber den Aufbau einer IHK in Erfurt, die aber nur
Privatunternehmen als Mitglieder aufnehmen sollte. Dariiber hinaus
plante man eine Interessenvertretung fiir die Unternehmen, die aus der
Auflésung der VEBs entstehen werden. Diese Anregung wurde von 14
volkseigenen Thiiringer Betrieben sofort aufgegriffen. Sie griindeten am
15. Februar 1990 den ,Industrieverband Erfurt-Thiiringen“ (IVT). In-
nerhalb von 14 Tagen wuchs dieser auf liber 100 Mitgliedsunternehmen
an. Satzungsgemailer Auftrag war die Vertretung der wirtschaftspoliti-
schen Interessen der noch volkseigenen Industriebetriebe aller Branchen
gegeniiber Staat und Parteien.

Die ersten Initiativen zur Bildung von (Landes-)Fachverbénden gingen
Anfang 1990 von hessischen Arbeitgeberverbéanden aus. Nach einer Rei-
he von Unterredungen der Vertreter insbesondere des , Arbeitgeberver-
bandes der hessischen Metallindustrie“ (AGV) mit Repriasentanten von
Kombinaten und VEBs in der Noch-DDR konstituierte sich am 6. April
1990 der ,Verband der Metall- und Elektroindustrie in Thiiringen“
(VMET) mit 17 Mitgliedsfirmen. Auf der ersten Mitgliederversammlung
am 21. April waren es bereits 163 Firmen, und die Zahl stieg im folgenden
sehr schnell auf 300 Unternehmen mit ca. 290.000 Beschéaftigten an. Kurz
danach wurden weitere sozialpolitische Branchenverbénde gegriindet.
Bis Juli konnten bereits die ersten Tarifvertrage abgeschlossen werden.
Es fallt auf, daBl bis zur Jahresmitte noch keine westdeutschen Wirt-
schaftsverbiande den Sprung nach Thiiringen geschafft hatten (32).
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Unter Fiihrung osthessischer Arbeitgeberverbénde iibernahm dann
der VMET die Initiative zur Griindung eines einheitlichen Dachverban-
des fiir ganz Thiiringen. Durch Zusammenschlufl von IVT, der sich aufls-
ste, einigen kleineren Verbdnden und dem VMET entstand Ende Mai
1990 der VWT als breit angelegter wirtschaftspolitischer Sammelver-
band fiir die gesamte Thiiringer Wirtschaft. Er wurde damit zum gré8ten
unternehmerischen Regionalverband in den NBL. Er ist der Vorlaufer
des spiateren gemeinschaftlichen Landesverbandes der Wirtschaft Thii-
ringens mit gleichem Namen. Von Bedeutung war, da8 bei der Integrati-
on beider Stromungen fiir den Gesamtverband die mittelstandische Aus-
richtung durchgesetzt werden konnte. Der VWT vereinigt heute alle 38
in Thiiringen anséssigen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbande. Der
wichtigste davon ist der VMET. Nicht Mitglied sind der ,,VDMA/Lan-
desgruppe Sachsen-Thiringen“ und der ,,ZVEI/Landesstelle Sachsen
und Thiiringen“, die ihren Sitz in Dresden haben (33). Der VWT befindet
sich in Personalunion und Biirogemeinschaft mit dem VMET und wird
von diesem finanziell getragen. Die Verbandspolitik bestimmt jedoch der
VWT. Es gelang ihm sogar, beim Aufbau der Thiiringer Ministerien Ein-
fluB auf deren Organisationsstruktur zu nehmen. Tarifpartner der Ge-
werkschaften sind aber — wie tliblich — die Mitgliedsverbiande des VWT.

Der VWT fungiert heute als die Landesvertretung von BDA und BDI.
Der BDI hielt sich jedoch mit der Anerkennung des VWT als Landesver-
band zuriick; erst im November 1991 wurde ihm die Funktion einer BDI-
Landesvertretung zugesprochen. Das gleiche geschah in Sachsen-An-
halt: Die LVSA, die die Interessen von 17 Wirtschaftsverbianden der ver-
schiedensten Branchen wahrnimmt, erhielt ihr Mandat als BDI-Landes-
vertretung ebenfalls erst im November 1991 (34). Noch zogerlicher be-
handelt der BDI die Anerkennung der gemeinschaftlichen Landesver-
biande in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und Brandenburg.

4.5 Zusammenfassung

Im Zuge des deutschen Einigungsprozesses begann in den NBL sehr
bald auch der (Wieder-)Aufbau von unabhingigen Unternehmerverban-
den, fiir die es im politischen System der DDR keine Existenzberechti-
gung mehr gegeben hatte. Deshalb waren zur Wendezeit auch keine ent-
sprechenden DDR-Altorganisationen in diesem Bereich vorhanden. Bei
einem grofleren Teil der Unternehmerverbéande liegt jedoch keine Neu-
grindung i. e. S. vor, sondern es handelt sich vielmehr um Wiedergriin-
dungen, da an alte Industrie- und Arbeitgeberverbandstraditionen vor
der Zeit des Nationalsozialismus angekniipft wurde.

Wihrend in Sachsen zuerst die Grindung der Fachverbinde und im
zweiten Schritt der Zusammenschluf3 der Fachverbinde auf regionaler
Ebene mit dem Aufbau von iiberfachlichen Landesverbénden vollzogen
wurde, wurde in Thiiringen hingegen durch die Arbeitgeberverbiande im
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wesentlichen zuerst der gemeinschaftliche Landesverband gebildet, dem

dann nach und nach in kontrollierter Entwicklung die Fachverbinde

beigetreten sind. Der Aufbauproze3 des Systems der unternehmerischen

Interessenvertretung, der im wesentlichen von westdeutschen Partner-

und Patenverbédnden initiiert und vorangetrieben wurde (35), war ge-

kennzeichnet vom Wettlauf der insbesondere auf regionaler Ebene un-
terschiedlichen Verbiandemodelle bei der Transplantation von West-
nach Ostdeutschland. So setzte sich mit Hilfe bayerischer Wirtschafts-
verbénde in Sachsen das Trennmodell und in Thiiringen mit hessicher
Unterstiitzung das Gemeinschaftsmodell auf der tiberfachlichen Lan-
desverbandsebene (wie auch auf der tiberfachlichen 6rtlichen Verbands-
ebene) durch. In beiden Fillen waren es vor allem die Fachverbéande, die
die eigentliche Aufbauarbeit leisteten. Die aus Westdeutschland kom-
menden Hauptgeschéftsfithrer der Landesverbinde hingegen hatten
wéahrend der Transformationsphase den dominerenden EinfluB auf die

Genese der Verbandestruktur in dem von ihnen betreuten NBL.
Generalisierend lassen sich zwei Grundmuster der Genese unterneh-

merischer Interessenvertretungen in den NBL eruieren.

— In der Wendezeit wurden sehr schnell Unternehmerverbiande h&ufig
mit, aber auch ohne westdeutsche Hilfe gegriindet (Griindungsphase).
Die origindren ostdeutschen Verbidnde existieren jedoch meist nur
temporir, da westdeutsche Paten- und Partnerverbiande aufgrund ih-
res ,,Know-how* und ihrer Ressourcenausstattung die Gestaltung der
Verbéindelandschaft zunehmend mehr iibernahmen. Sie unterstiitzten
ihre ostdeutschen Pendants in der Aufbauphase massiv finanziell und
personell. So wurden meist auch die Geschéaftsfithrungen von den
westdeutschen Verbénden gestellt. Diese Aufbauhilfe war von beiden
Seiten gewollt (36). Der GrofBteil der DDR-eigenen Verbéndeinitiati-
ven 1oste sich in dieser Phase sukzessive wieder auf und trat den Ab-
legern westdeutscher Verbénde bei bzw. fusionierte mit diesen.

— Eine ganze Reihe von westdeutschen Verbanden hat jedoch lediglich
ihre regionale Zusténdigkeit auf die NBL ausgedehnt und dort neue
Mitglieder rekrutiert. So hat beispielsweise knapp die Halfte (sech-
zehn) der insgesamt 34 industriellen Fachspitzenverbiande des BDI
nur das Einzugsgebiet ihrer Fachverbiande erweitert und nimmt die
Betreuung ostdeutscher Unternehmen vom Stammsitz in West-
deutschland aus wahr (37). Hierbei handelt es sich allerdings um we-
niger wichtige bzw. kleinere BDI-Mitgliedsverbinde wie z. B. den
,» Verband der Cigarettenindustrie“, den ,,Verband der deutschen Kau-
tschukindustrie“, den ,,Mineraldlwirtschaftsverband“ oder den ,,Ver-
ein der Zuckerindustrie®.

Festzuhalten bleibt, daf sich die Ableger oder Pendants westdeutscher
Verbinde durchgesetzt haben (38). Die in der unmittelbaren Wendezeit
durchaus vorhandenen DDR-eigenen Verbéndeinitiativen fielen einer-
seits dem sich ausdehnenden westdeutschen Verbéndesystem zum Opfer,
das tiber eine héhere fachliche Spezialisierung und (fach-)verbandliche
Ausdifferenzierung sowie einen héheren Grad an Professionalisierung
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und Finanzkraft verfiigt. Das rasante Tempo des Einigungsprozesses un-
terstiitzte diese Entwicklung zuséatzlich. Andererseits gab es auch Grin-
de politischer Opportunitiat fiir die Auflésung der originiren ostdeut-
schen Verbiande. Ein Beleg fiir den Transplantationscharakter bei der
Ubertragung des unternehmerischen Verbéndesystems in die NBL ist die
fast wortgleiche Ubernahme der Satzungen, der Organisations- und Ta-
rifstrukturen und eines Teils des Personals. Einzig und allein die regio-
nalen Ableger des UV der DDR haben die Wendezeit iliberlebt. Sie spie-
len aber — bis auf den UV Sachsen — lediglich eine untergeordnete Rolle
in der Verbandelandschaft.

5. Tarifpolitik und verbandliche Organisationsprobleme

Die ersten Tarifverhandlungen nach Einfiihrung der Wirtschafts-,
Waihrungs- und Sozialunion wurden von Reprasentanten der westdeut-
schen Gewerkschaften mit den Betriebsleitern bzw. Kombinatsdirekto-
ren der ostdeutschen Betriebe gefiihrt, da sich die Arbeitgeberverbiande
haufig noch in der Griindungsphase befanden (39). Da diese ,,Arbeitge-
ber“ davon ausgehen muBten, bald selbst Arbeitnehmer oder arbeitslos
zu werden, konnten sie kaum ein Interesse an niedrigen Lohnabschliis-
sen haben. Diese atypische Interessenharmonie zwischen , Arbeitge-
ber“- und Arbeitnehmerseite blieb im Grunde bestehen, als sich ab
Herbst 1990 die westdeutschen Arbeitgeberverbinde an den Tarifver-
handlungen beteiligten. Zur Sicherung der eigenen Marktanteile durfte
man von westdeutscher Seite aus keine Niedriglohnkonkurrenz im
Osten Deutschlands entstehen lassen (40). Die Arbeitgeberverbidnde in
den NBL litten in dieser Phase unter der Unmdéglichkeit eines rationalen
Kollektivhandelns, da bei kaum vorhandener Verteilungsmasse fiir sie
zwar leicht ein homogenes Interesse der ostdeutschen Unternehmer fiir
niedrige Lohnabschliisse aus Kostengriinden eruierbar gewesen ist, die-
ses Interesse aber durch die sich in den ,,ferngesteuerten Stellvertreter-
verhandlungen® durchsetzenden westdeutschen Produktmarktinteres-
sen konterkariert wurde. Zudem wurde das zur Disposition stehende
Einkommen von den Verantwortlichen auf Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merseite tiberschéatzt.

Mehr als drei Jahre nach Inkrafttreten des Einigungsvertrages befin-
det sich die ostdeutsche Wirtschaft noch immer tief in der Krise. Die
Achillesferse stellt die Industrie dar, deren Produktionsleistung auf un-
ter 25 Prozent der Produktionsgrofle vor der Wende gesunken ist. Der In-
dustrieumsatz betriagt bezogen auf die Einwohnerzahl nur noch 20 Pro-
zent des westdeutschen Wertes (41). Die Industrieproduktion wird aller
Voraussicht nach auch 1993 wieder zuriickgehen (42). Entsprechend ist
die Beschiaftigung auf ein Viertel des Vor-Wende-Niveaus gesunken: Von
den einst drei Millionen Beschéftigten in der ostdeutschen Industrie be-
fanden sich zum Jahreswechsel 1992/93 nur noch 750.000 in einem Ar-
beitsverhiltnis (43). Die Industriedichte (Beschiftigte im verarbeitenden
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Gewerbe in Relation zur Einwohnerzahl) erreicht gerade noch ein Drit-
tel des westdeutschen Niveaus. Auch 1993 bleibt die Lage auf dem ost-
deutschen Arbeitsmarkt ausgesprochen diister (44).

Die Tarifpartner der Metall- und Elektroindustrie gelten von jeher als
»pattern setter” in der Tarifbewegung. Ihre Pilotabschliisse besitzen re-
gelméfBig Vorbildcharakter fiir andere Tarifbereiche. Auch in den NBL
ergriffen sie im Mirz 1991 die Initiative und schlossen einen Tarifvertrag
ab, der eine stufenweise Anpassung der Tariflohne und -gehilter vorsah
— wobei im April 1994 das westdeutsche Niveau erreicht werden sollte
(45). Begriindet wurde der mehrjihrige Tarifvertrag damit, dal insbe-
sondere langerfristige Vereinbarungen transaktionskostenmindernd
wirken und die Grundlage fiir eine hohere Planungssicherheit in einer
Situation unsicherer Entwicklungen bilden. Daneben sollte durch den
Stufentarifvertrag der tarifpolitische Beitrag zur politischen Vorgabe ei-
ner moglichst ziigigen Angleichung der Einkommens- und Lebensver-
haltnisse an das westdeutsche Niveau geleistet werden, um u. a. der Ab-
wanderung von fiir den Aufbau der Wirtschaft dringend benoétigten
(qualifizierten) Arbeitskréften entgegenzuwirken. Die Arbeitgeberver-
badnde nahmen dabei bewullt einen niedrigeren Organisationsgrad in
Kauf (46). Diese durch westdeutsche Reprasentanten erzielte Tarifver-
einbarung ist Musterbeispiel einer externen Regulation des Transforma-
tionsprozesses (47). Wahrend diese Abschliisse zunéchst auf breite Zu-
stimmung stieBen und in anderen Wirtschaftsbereichen nachgeahmt
wurden (z. B. Eisen- und Stahlindustrie, Entsorgungswirtschaft, Kera-
mische Industrie) (48), driangten Bundesregierung, Bundesbank, Sach-
verstandigenrat und Wirtschaftsforschungsinstitute schon bald auf eine
Ablosung der vor allem politisch motivierten Lohnrunden von 1990 und
1991 durch eine starker an der 6konomischen Produktivitit orientierten
Lohnpolitik (49).

Aber auch die Arbeitgeberverbinde votierten seit Mitte 1992 verstarkt
gegen die liberhohten Tarifabschliisse der Vorjahre. Nachdem die wirt-
schaftliche Entwicklung unerwartet ungiinstig verlaufen ist, forderten
sie, die escape-Klauseln in den Tarifvertriagen (Revisions- und Offnungs-
klauseln) ab 1993 aktiv zu Nachverhandlungen zu nutzen, um gesetzli-
chen Notoffnungsklauseln zuvorzukommen (50). Dieses Ziel wurde je-
doch zumindest im Hinblick auf die NBL nicht mehr erreicht. Nachdem
die von der Bundesregierung eingesetzte Deregulierungskommission be-
reits 1990 Vorschlige fiir eine Deregulierung des Tarifrechts unterbreite-
te, beschlof} das Bundeskabinett Mitte 1992 die Einfiithrung von gesetzli-
chen Offnungsklauseln fiir Ostdeutschland. Diese erlauben den Be-
triebsparteien, zeitlich befristet und unter bestimmten Voraussetzungen
Abweichungen von Tarifvertriagen zu vereinbaren (51).

Das bei beliebiger Operationalisierung dramatische Absinken des Or-
ganisationsgrades u. a. bei den sdchsischen Arbeitgeberorganisationen
aufgrund von Verbandsaustritten bzw. Fernbleiben neuer Unternehmen
wird von den Betroffenen mit den hohen Tariflohnen und -gehiltern be-
griindet. Die Unternehmen entziehen sich deshalb systematisch einer
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Tarifbindung (52). In der Metall- und Elektrobranche sind von den 1,5
Millionen Beschéftigten in der ehemaligen DDR Anfang 1993 weniger
als 300.000 tibrig geblieben. Die vorgesehene Tarifanpassung um 26 Pro-
zent zum April 1993 hétte einen weiteren massiven Stellenabbau um
nochmals ca. ein Drittel (70.000 Arbeitsplétze) nach sich gezogen. Der
séchsische Arbeitgeberverband VSME drohte deshalb der IG-Metall am
26. Januar 1993 nicht nur mit dem einseitigen Ausstieg aus der 1991 ge-
schlossenen Tarifvereinbarung, sondern vollzog ihn am 18. Februar 1993
durch auBerordentliche Kiindigung des Tarifvertrages — ein in der deut-
schen Tarifgeschichte bislang einmaliger Akt (53), der aber sofort Nach-
ahmer fand (z. B. in der ostdeutschen Stahlindustrie).

Die Arbeitgeber der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie folg-
ten auch in allen anderen NBL dem Beispiel Sachsens und erhohten
nach gescheiterten Schlichtungsverhandlungen zunichst die Lohne und
Gehailter zum 1. April nur um 9 Prozent statt der ehemals vereinbarten
26 Prozent. Dieser Strategie schlof sich die Treuhandanstalt an, in deren
Hand sich zum damaligen Zeitpunkt noch etwa 40 Prozent der betroffe-
nen Betriebe befanden. Lediglich der GroBteil der Zweigbetriebe west-
deutscher Unternehmen hielt sich an die Tarifvereinbarung. Die Ge-
werkschaften reagierten auf die Kiindigung des Tarifvertrages mit Ur-
abstimmung und Streik, die Arbeitgeberverbénde mit der Einrichtung
von Unterstiitzungsfonds fiir bestreikte Betriebe. SchlieBlich einigten
sich die Tarifpartner der Metall- und Elektroindustrie (wie auch der
Stahlindustrie) im Mai 1993 doch noch auf die zeitliche Streckung der
Angleichung der ostdeutschen Lohne und Gehilter. Das West-Niveau
soll nun in fiinf Tarifstufen bis zum 1. Juli 1996 (in der Stahlindustrie
bereits zum 1. April 1996) realisiert werden. Zudem ist in begriindeten
Ausnahmefillen eine untertarifliche Bezahlung méglich — vorausgesetzt
beide Tarifparteien stimmen im Einzelfall zu (sog. ,,Hartefallklausel®).
Sollten sich die wirtschaftlichen und sozialen Verhé&ltnisse nachhaltig
verandern ist vereinbart worden, dal} der Termin der vollen Lohnanglei-
chung um sechs Monate vorgezogen oder hinausgeschoben werden kann
(Revisionsklausel). Es beibt abzuwarten, ob dieser neue Tarifvertrag der
Verbandsflucht Einhalt gebieten kann.

Fir den Bereich sdchsischer Wirtschaftsverbidnde hingegen liegt der
Organisationsgrad bezogen auf die Zahl der noch vorhandenen Betriebe
zwischen 80 und 90 Prozent und verhalt sich im wesentlichen stabil. Die
sichsischen Wirtschaftsverbande, allen voran der LSI, fordern implizit
die Unternehmen auf, die Arbeitgeberorganisationen zu verlassen und
pladieren fiir differenziertere Losungen in der Tarifpolitik, mit einem
Trend hin zu Haus- bzw. Firmentarifvertragen.

Der thiiringische Arbeitgeberverband VMET organisiert allerdings
noch knapp 90 Prozent der Metall- und Elektrobetriebe. Der Organisati-
onsgrad liegt damit dhnlich hoch wie der der IG-Metall. Der VMET hat
aber derzeit ebenfalls erhebliche Rekrutierungsschwierigkeiten, weil
viele, vor allem personalintensiv arbeitende Firmen, die Tarifbindung
stort. Der (noch) hohe Organisationsgrad erklirt sich dadurch, dafl man
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den Thiiringer Firmen in starkem Mafe mit selektiven Dienstleistungen
in der Griindungsphase geholfen hat, ihre Personalprobleme zu lésen
(Beratung beim Personalabbau, der Eingruppierung etc.). Deshalb sind
die aus den Kombinaten entstandenen Unternehmen sofort wieder dem
Arbeitgeberverband beigetreten. Auf der Ebene des thiiringischen Lan-
desverbandes VWT betragt der Organisationsgrad bezogen auf die An-
zahl der organisierbaren Unternehmen etwa 80 Prozent, bezogen auf die
Gesamtzahl der Beschiftigten im Organisationsbereich liegt er darunter.
In Thiiringen stellte sich das Problem einer Konfrontationsstellung der
wirtschafts- gegen die sozialpolitischen Verbinde aufgrund des prakti-
zierten Gemeinschaftsmodells nicht in gleichem MaBe. Die uberstarke
Stellung des Landesverbandes VWT — mit dem VMET iiber die Person
des Hauptgeschiftsfiihrers verbunden - und das straffe interne Ver-
bandsmanagement sichern den Arbeitgeberinteressen die eindeutige
Dominanz uber die fachverbandlichen Wirtschaftsinteressen.

Es bleibt anzumerken, daB sich die Unternehmen bzw. Unternehmens-
teile, die sich noch im Besitz der Treuhandanstalt befinden, von Anfang
an zu einem hohen Prozentsatz in den Unternehmerverbidnden organi-
siert haben. Durch deren - von der Treuhandanstalt aufzubringenden —
Beitragszahlungen flossen den Wirtschafts- und Arbeitgeberverbéanden
wie auch den IHKs und Handwerkskammern fiir den Aufbau ihrer Or-
ganisationen dringend benétigte Finanzmittel zu. Mit der zunehmenden
Privatisierung und Entlassung von Unternehmen aus der Treuhandver-
pflichtung sinkt aber der Organisationsgrad insbesondere der Arbeitge-
berverbédnde spiirbar, da viele der neuen Eigentiimer nicht gewillt sind,
sich der Tarifbindung unterzuordnen. Zu Jahresbeginn 1993 unterlagen
beispielsweise noch 20 Prozent der Betriebe des verarbeitenden Gewer-
bes der Regie der Treuhandanstalt (54), so daB3 ceteris paribus ein weite-
res Absinken des Organisationsgrades wahrscheinlich ist.

6. Innovative Chance: Der Unternehmerverband Sachsen

Die Rechtsnachfolger des ehemaligen UV der DDR unterhalten heute
entsprechend der Gliederung der neuen Linder eigene regionale Organi-
sationen und sehen ihre Hauptaufgabe in der Vertretung der spezifischen
Interessen der Unternehmer gegentiber Politik, Verwaltung und Offent-
lichkeit (55). Als in erster Linie wirtschaftspolitische Verbiande fordern
sie seit 1992 verstarkt u. a. die Entlassung aller Unternehmen in den
NBL aus der Tarifverpflichtung fiir eine Ubergangszeit von zunichst
fiinf Jahren (56).

Der UV Sachsen als weitaus stiarkster Regionalableger ist kein Indu-
strieverband im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr als branchentiber-
greifender Sammelverband zu sehen (57). Eine Hauptforderung des UV
Sachsen besteht in der Riickgabe des zwangsverstaatlichten Eigentums
an seine fritheren Besitzer. Die zu reprivatisierenden Unternehmen sol-
len zudem vollstiandig von Altkrediten und 6kologischen Altlasten be-
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freit werden. Von Mitte Marz 1990 bis Ende September 1990 konnte er-
reicht werden, dal3 bereits 3000 ehemals enteignete Unternehmen von
der Treuhand zuriickgegeben wurden. In der Folgezeit verlangsamte sich
das Tempo der Riickgabe jedoch spiirbar. Die Amter zur Regelung offe-
ner Vermogensfragen sind sichtbar tiberlastet, so daB seit Anfang Okto-
ber 1990 bis Mitte Februar 1993 lediglich nochmals 4000 Reprivatisierer
ihren friitheren Betrieb zuriickbekamen.

Der UV Sachsen hat eine fast ausschlieBlich wirtschaftspolitische
Ausrichtung. Der ehrenamtliche Priasident ist, wie bei westdeutschen
Verbénden tblich, hauptberuflich Unternehmer. Dadurch soll gewé&hr-
leistet werden, dal praxiserprobter Sachverstand die handlungsleitende
Maxime darstellt. Der UV Sachsen fiihrt — obwohl in der Satzung vorge-
sehen — zwar selbst keine Tarifverhandlungen, unterstiitzt aber Firmen
beim Abschlufl von Haustarifvertragen, fiir die er vehement eintritt. Die
hohen Tarifabschliisse bei Metall und Elektro fiihren nach eigenen An-
gaben dazu, daB} sich eine Reihe von Unternehmen, die aus den Arbeit-
geberverbinden ausgetreten sind, dem UV Sachsen anschlieBen. Nicht
selten ist eine Doppelmitgliedschaft von Industriebetrieben beim UV
Sachsen und einem der BDI-Fachverbéande.

Der UV Sachsen arbeitet bislang &uBlerst erfolgreich. Die Zahl der
Mitglieder wichst standig. Anfang 1993 gehorten ihm immerhin rund
2500 Mitgliedsunternehmen an, von denen etwa 60 Prozent reprivati-
sierte Unternehmen sind. Dafiir lassen sich mehrere Griinde anfiihren:
Eine der Stiarken des UV Sachsen liegt in seinem umfassenden Angebot
selektiver Dienstleistungen. Hierzu gehoren z. B. die Einrichtung von
Beratungsstellen fiir Existenzgriindungen, die Entwicklung eines Mar-
keting-Konzeptes fiir den Vertrieb der in Sachsen produzierten Giiter,
die begleitende Unterstiitzung bei Reprivatisierung und Existenzgriin-
dung fiir einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren durch speziell ausge-
bildete Unternehmensberater (sog. Coaching). Zur Vermittlung und
Durchsetzung der Interessen der sichsischen Wirtschaft wird der Ver-
band dariiber hinaus in erster Linie gegeniiber der sichsischen Landes-
regierung, aber auch gegeniiber der Bundesregierung und der Treuhand-
anstalt als Lobbyist tatig. Zudem arbeitet er sehr eng mit den IHKSs vor
Ort zusammen. Gerade weil der UV Sachsen sich um die spezifischen
Belange der séchsischen Unternehmen wirkungsvoll bemiiht, genief3t er
Vertrauen bei der einheimischen Wirtschaft und zieht zunehmend mehr
auch in Sachsen titige westdeutsche Unternehmen als Mitglieder an.

7. Rekurs zum theoretischen Diskurs und Ausblick

Ex-post Prognosen sind gerade in turbulenten Zeiten gefahrliche Un-
terfangen, setzt man sich doch dem Verdacht aus, mit unlauteren Mitteln
den Besserwissenden zu spielen. Man mul} sie aber trotzdem durch-
fithren, um den verschiedenen Akteuren konstruktive Gestaltungsoptio-
nen fur zukiinftige Entwicklungsprozesse nahezulegen.
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Zu Beginn des Einigungsprozesses herrschte Konsens daruber, da8} es
in einem geeinten Deutschland im Prinzip nicht zwei nebeneinander be-
stehende Unternehmer-Organisationen mit zwei Dachverbianden geben
kann. Diese BDA-Einschédtzung von 1990, die im Tenor von allen Spit-
zenverbianden geteilt wurde, mufl aus heutiger Sicht in Frage gestellt
werden. Die generelle Vertretungsschwiche der ostdeutschen Unterneh-
mensinteressen in den vom Westklientel dominierten Spitzenverbianden
ist nicht nur im Konkurrenzverhiltnis zwischen der ost- und westdeut-
schen Wirtschaft zu konstatieren, sondern auch gegeniiber den politi-
schen Entscheidungstriagern auf Bundesebene spiirbar. Ostdeutsche Fir-
men haben nach wie vor nur eine schwache Lobby. Es ist zu vermuten,
dafl die zumindest zeitlich befristete Errichtung eigenstindiger Ver-
bandsorganisationen in den NBL zur Interessendurchsetzung der spezi-
fisch ostdeutschen Belange gegeniiber der Bundesregierung und vor al-
lem auch der Treuhandanstalt besser geeignet gewesen wéare. Denn bei
der von der Bundesregierung eingeschlagenen Wirtschaftspolitik, die
nicht unerheblich zur Schrumpfung der Industrie in den NBL um 75-80
Prozent beigetragen hat, scheinen die Ostinteressen auf keinen Fall be-
vorzugt beriicksichtigt worden zu sein.

Auch die Arbeitgeberspitzenverbinde in Westdeutschland reagierten
erst sehr spat auf spezifisch ostdeutsche Forderungen, obwohl Warnun-
gen ihrer Verbandsvertreter in den NBL vor einer Deindustrialisierung
seit langem vorlagen. Es fallt schwer, diese Verzogerung mit innerorga-
nisatorischen Problemen, wie dem noch nicht abgeschlossenen Aufbau
der Organisationsstrukturen in Ostdeutschland, zu rechtfertigen. Die
Arbeitgeber-Spitzenorganisationen BDA und Gesamtmetall forderten
erst ab Mitte 1992, die escape-Klauseln in den Tarifvertriagen (Revisi-
ons- und Offnungsklauseln) zu Nachverhandlungen zu nutzen, um die
existentiellen Belange der ostdeutschen Industrie zu beriicksichtigen
(58). Sie reagierten zu einem Zeitpunkt, als diese Industrie bereits nur
noch in Resten vorhanden war. Dadurch wurde die Abwanderung von
Arbeitskriaften nicht nur nicht verhindert, sondern zuséatzlich forciert.
Moglicherweise wollten sie die Rezession auch in Westdeutschland ab-
warten, um in der Offentlichkeit geniigend Unterstiitzung fiir die Auflos-
sung der Tarifvereinbarungen zu finden. Moglicherweise warteten sie
aber solange, bis die potentielle Konkurrenz aus dem Osten u. a. via
Lohnkostendruck weitgehend ausgeschaltet war. Zur Sicherung der ei-
genen Marktanteile und Gewinne durfte man keine Billiglohnregion im
Osten entstehen lassen (59) (60). Hierfiir spricht z. B. auch die Tatsache,
daBl der UV Sachsen bis zum Inkrafttreten des Einigungsvertrages mas-
siv von westdeutschen Unternehmen und Unternehmerverbanden unter-
stiitzt wurde. Dies &nderte sich schlagartig, als die Westverbénde ihre re-
gionale Zusténdigkeit ausdehnten und den UV Sachsen, der sich nicht in
das transferierte westdeutsche Unternehmerverbandssystem einfiigen
wollte, als Konkurrenzorganisation wahrnahmen.

Aber auch die Gewerkschaften waren nicht bereit, den verianderten
wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. So weigerten sich
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beispielsweise die Vertreter der IG-Metall in zahlreichen Spitzenge-
sprachen mit Reprasentanten von Gesamtmetall, den 1991 ratifizierten
Stufentarifvertag abzuindern, so dafl die Arbeitgeberverbandsseite die
Sperrfrist fiir die Aufnahme von Revisionsverhandlungen (1. Januar
1993) abwarten muBte. Starres Besitzstands- und Anspruchsdenken lei-
stet jedoch keinen Beitrag zur Problemlésung. Die Gewerkschaften miis-
sen im EinigungsprozeB3 auch die Grenzen ihres Einflusses auf die Ge-
staltung der Wirtschaftsbedingungen und die Dispositionsfreiheit der
Unternehmen iiber ihren Ressourceneinsatz in einer Marktwirtschaft er-
kennen: Denn die Frage der Verteilung der Einkommen kann sich nur
auf entstandenes Einkommen beziehen; genausowenig kann man die
Schaffung von Arbeitspliatzen erzwingen; ebenso kénnen als fair emp-
fundene Tarifnormen ihre Motivations- bzw. Anreizfunktion nur bei be-
stehenden Beschiftigungsverhiltnissen zum Tragen bringen (61). Die
» Wegtarifierung® von Arbeitspldtzen und Betrieben (62) 148t jedenfalls
auch fir Gewerkschaften verstirkt die Frage nach der Organisations-
fahigkeit eines verschwindenden Klientels an Arbeitsplatzbesitzern und
letztendlich die Frage nach dem Organisationsbedarf erneut auftauchen
(63).

-Die Einsicht, daB die in Tarifvereinbarungen festgelegten Mindest-
standards auch erfuillbar sein miissen, kann als erster Schritt zur Stabi-
lisierung bewé&hrter intermediérer Verbandsstrukturen angesehen wer-
den. Dadurch kommen die Tarifpartner zugleich den in der Offentlich-
keit bereits diskutierten gesetzlichen Offnungsklauseln auch fiir West-
deutschland und ohne zeitliche Befristung zuvor und entziehen den Pro-
tagonisten einer weitergehenden Deregulierung und Dezentralisierung
der Tarifpolitik den Ndhrboden fur ihre Forderungen (64). Ob diese Ein-
sicht allerdings den modifizierten Tarifabschliissen in der Metall-, Elek-
tro- und Stahlindustrie vom Mai 1993 zugrundelag, darf zumindest be-
zweifelt werden, da einer (weiteren) Abkoppelung der Lohn- von der
Produktivitatsentwicklung nicht ernsthaft entgegengewirkt wurde. Das
Scheitern der Stufentarifvereinbarungen von 1991 hétte gerade in den
NBL Tarifvertrage mit kurzen Laufzeiten und moderaten Abschliissen
(wie beispielsweise in der chemischen Industrie) notwendig werden las-
sen, um auf sich dndernde wirtschaftliche (Rahmen-)Bedingungen hin-
reichend flexibel reagieren zu kénnen.

Zusammenfassend 148t sich feststellen: Die durch den fast schlagarti-
gen Ubergang von der Plan- zur Marktwirtschaft mit ihren v6llig unter-
schiedlichen Strukturen und Funktionen auftretenden, bisher nicht ge-
kannten Probleme sind mit den in liber vierzig Jahren Marktwirtschaft
in der Bundesrepublik entwickelten Argumentationsmustern und Hand-
lungsroutinen nicht zu 16sen gewesen. Das nach Ostdeutschland transfe-
rierte Modell der nach zentralverbandlichen Gesichtspunkten gesteuer-
ten KompromiBfindung ist bislang nicht geeignet, adaquate Losungs-
moglichkeiten der fiur Transformationsgesellschaften typischen Struk-
tur- und Beschaftigungskrise bereitzustellen (65). Diese Tatsache liegt
nicht zuletzt an der zunehmenden Entfremdung zwischen den Unter-
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nehmen bzw. Arbeitnehmern und ihren organisierten Interessenvertre-
tungen.

Ostdeutsche Unternehmen haben im Vergleich zu ihrer westdeutschen
Konkurrenz nur eine geringe Ressourcenausstattung. Diese erschwert
zwar zum einen die Verbandsbildung (Problem der Organisationsféhig-
keit), zum anderen aber auch die Moglichkeit, individuelle Interessen im
Alleingang am Markt durchzusetzen. Zudem haben ostdeutsche Firmen
zweifellos einen hohen Informations-, Beratungs- und Vertretungsbe-
darf in rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und anderen
Fragen. Aus beiden Argumenten leitet sich ein hoher Organisationsbe-
darf ab. Die Zusammenlegung individueller Ressourcen impliziert (66),
daB iiber den Einsatz und die Verteilung des Ertrages der eingesetzten
Ressourcen entschieden werden mufB. Daf} hieraus Verteilungskonflikte
aufgrund unterschiedlicher individueller und subgruppenspezifischer
Interessen resultieren konnen, liegt auf der Hand.

Tatséchlich haben die Unternehmerverbénde insbesondere auf der Ar-
beitgeberverbandsseite zunehmend grofere Probleme, ostdeutsche Mit-
glieder zu organisieren. Die Ableger bzw. Pendants westdeutscher Un-
ternehmerverbénde haben sich als dominanter Organisationstypusin al-
len NBL etabliert. Diese importierten Verbédndestrukturen sind nach wie
vor in den entscheidenden Positionen (z. B. den Geschéftsfithrungen) zu
etwa 50 Prozent mit westdeutschem Personal besetzt, welches einen
uberragenden Einfluf auf die Verbandspolitik ausiibt. Solange die Arti-
kulation und Vermittlung der spezifisch ostdeutschen (Verbands-)Inter-
essen in gesamtdeutschen , Gemeinschaftsverbanden“ nur eine geringe
Durchsetzungschance haben (67), wird die Frage der ,logic of member-
ship“ in diesen Verbénden von grundlegender Natur bleiben. Die Frage
gewinnt an Gewicht, je besser originire ostdeutsche Verbande, wie der
UV Sachsen, nicht nur ganz gezielt selektive Gliter bereitstellen, son-
dern auch gegeniiber politischen Institutionen kollektive Giiter durch-
setzen konnen (Frage der ,]logic of influence®).

Die bisherigen, in ,ferngesteuerten Stellvertreterverhandlungen® er-
zielten Tarifvereinbarungen konnen aus ostdeutscher Sicht nur schwer-
lich als Kollektivgut interpretiert werden. Mehrjéhrige Tarifvertrage
wirken zwar transaktionskostenmindernd und bieten — bei Einhaltung —
die Grundlage fiir eine hohere Planungssicherheit in einer Situation un-
sicherer Entwicklungen. Solange allerdings die mangelnde Ressourcen-
ausstattung eine Deckung der Tariflohne nicht erlaubt, wird dieses ver-
meintliche Kollektivgut fiir die Gruppe der ostdeutschen Mitglieder sehr
schnell zu einer kollektiven Last. DaB ein tiber der Arbeitsproduktivitat
liegender Tariflohn in den NBL fiir die westdeutsche Unternehmens-
fraktion ein Kollektivgut darstellen kann, wurde bereits erwahnt. Fir
die originiren ostdeutschen Unternehmen kommt erschwerend hinzu,
daB} finanzkraftige West-Unternehmen, die Tochterfirmen in den NBL
gegriindet haben, qualifizierte Arbeitskriafte mit hoheren Léhnen ab-
werben kénnen. So ist es nicht verwunderlich, daB die liberwiegende
Mehrheit der Zweigbetriebe westdeutscher Unternehmen die Lohne und
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Gehaélter ihrer Beschéftigten zum 1. April 1993 freiwillig um 26 Prozent
erhohten. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Beispiele Opel
Eisenach oder VW Mosel, die anfangs beide nicht dem entsprechenden
Arbeitgeberverband beigetreten sind, sondern sich fiir Verhandlungen
auf der betrieblichen Ebene entschlossen haben, ebenfalls die 26prozen-
tige Einkommenssteigerung realisierten — wenn auch nur als aulertarif-
liche Zulage (68).

Die Verlagerung der Entscheidungskompetenz in westdeutsche Ver-
bandszentralen 148t bei vielen ostdeutschen Mitgliedern den Eindruck
entstehen, dafl ihre Voice-Option in den sozialpolitischen Verbdnden
kaum und in den wirtschaftspolitischen Verbédnden nicht in ausreichen-
dem MaBe zur Durchsetzung ihrer spezifischen Bediirfnisse fiihrt. Inso-
fern ist es nicht lUiberraschend, daB} sie die Exit-Option bzw. den Nicht-
Eintritt in den entsprechenden Verband zunehmend haufiger als Hand-
lungsalternative wahlen, um wenigstens die (zum Teil zwar reduzierten
oder gestundeten) Mitgliedsbeitriage einzusparen (69). Dieses in kurzfri-
stiger Perspektive zwar nachvollziehbare Verhalten tragt aber dazu bei,
daBl Tendenzen der sozialen SchlieBung und Durchsetzung von (in unse-
rem Fall westdeutschen) Partikularinteressen begiinstigt werden. In der
Konsequenz werden spezifisch ostdeutsche Belange zunehmend mehr in
den Hintergrund geraten. Hingegen bietet gerade die noch in wenigen
Bereichen vorhandene Doméinentiberlappung im unternehmerischen
Verbiandewesen (vgl. z. B. die Situation in Sachsen) die Chance, den in-
tegrativen Charakter von ,oberlapping membership“ aktiv zu nutzen,
um durch die Offenlegung von Praferenzkonflikten zwischen Ost- und
Westinteressen den tiber Sonderinteressen hinausgehenden unternehme-
rischen Allgemeininteressen zum Durchbruch zu verhelfen (70). Hierzu
ist aber Verbandsmitgliedschaft und nicht Verbandsflucht notwendig.
Denn auch den westdeutschen Interessenvertretern liefert die MiBach-
tung unterschiedlicher ostdeutscher Interessen auf Dauer keine Vorteile.
Kiinstlich erzeugte verbandsinterne Homogenitit durch Ausgrenzung
von differierenden Interessen beinhaltet fiir den Verband immer auch die
Gefahr der Verschiarfung des Konfliktes mit seiner sozialen Umwelt (71).
Der vermeintliche Vorteil, den westdeutsche Unternehmer(-verbinde)
durch weitgehende (bewuBte oder ungewollte) Ausschaltung von Stand-
ortkonkurrenz erzielen konnten, verkehrt sich nun immer mehr ins Ge-
genteil. Denn die Kosten des industriellen Zusammenbruchs im Osten
Deutschlands tragt die Gemeinschaft.

Anmerkungen

(1) Die folgenden Ausfiihrungen stiitzen sich auf zahlreiche qualitative Interviews, die
im Zeitraum von September 1992 bis April 1993 mit Vertretern der Wirtschaftsver-
binde, insbesondere des Maschinen- und Anlagenbaus, und der Arbeitgeberverbian-
de, insbesondere der Metall- und Elektroindustrie, auf Landesebene in Bayern und
Sachsen sowie in Hessen und Thiiringen durchgefiihrt wurden. Begleitend hiezu fan-
den Expertengespriache mit Reprasentanten des BDI, der BDA und nahezu aller tiber-
fachlichen Landesverbinde statt.
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(2) Vgl. auch Abromeit (1992) 453 f.

(3) Vgl. Olson (1965).

(4) Vgl. z. B. den marxistischer Denktradition verpflichteten klassentheoretischen An-
satz von Offe, Wiesenthal (1980).

(5) Vgl. Schmitter, Streeck (1981).

(6) Vgl. z. B. Streeck (1991), Traxler (1993).

(7) Vgl. hierzu auch Groser (1992).

(8) Auf die Kammern wird im folgenden nicht néher eingegangen.

(9) Vgl. BDI (1993a).

(10) Vgl. BDA (1992b) 9 £.

(11) Weber (1987) 98.

(12) Vgl. ebd. 98 f.

(13) Vgl. Hartmann (1985) 103 f£.

(14) Vgl. als Ausnahme Lippold, Schunck (1988).

(15) Vgl. zu dieser wichtigen Unterscheidung z. B. Weber (1991) 646.

(16) Vgl. z. B. schon Simon (1976) 40 f., Weber (1977) 104.

(17) Auf der Arbeitgeberverbandsseite ist das hiufig die Metall- und Elektroindustrie.

(18) Vgl. BDI (1993a), BDA (1992b).

(19) Vgl. Vereinigung der hessischen Arbeitgeberverbande, Vereinigung hessischer Ar-
beitgeber- und Wirtschaftsverbande (1977) 9 £.

(20) Die strikte Trennung der sozial- und wirtschaftspolitischen Interessenvertretungen
auf der iiberfachlichen Landesverbandsebene wird im Westen Deutschlands nur noch
von den bayerischen und baden-wiirttembergischen Wirtschaftsverbinden favori-
siert. Hingegen ist auch in diesen Landern die Arbeitgeberverbandsseite zur Zusam-
menlegung beider Funktionsbereiche bereit. Die institutionelle Trennung verhindert
jedoch nicht die Kooperation der beiden Verbiandeschienen, sondern macht Abspra-
chen zur Durchfiihrung einer gemeinsamen Politik geradezu notwendig.

(21) In beiden Fillen sind zuerst noch Satzungsinderungen notwendig. Da die Wahrneh-
mung der BDI-Landesvertretung in Berlin durch die IHK zumindest bis Ende 1993
vertraglich festgelegt wurde, ergeben sich beziiglich der Ubertragung der BDI-Lan-
desvertretung auf die ,Vereinigung der Unternehmensverbinde in Berlin und Bran-
denburg" zusitzliche Probleme.

(22) Vgl. auch Offe (1983) 7.

(23) Vgl. Bauer (1991) 14.

(24) Vgl. Neifer-Dichmann (1992) 126.

(25) Vgl. ebd. 127.

(26) Vgl. Bauer (1991) 14.

(27) Die Wirtschaftsverbidnde haben sich fiir den Terminus der Patenverbinde entschie-
den, die Arbeitgeberverbande hingegen bezeichnen ihre Korrespondenzorganisatio-
nen in den neuen Landern als Partnerverbande.

(28) Der LBI wird finanziell zu einem hohen Prozentsatz vom ,VDMA/Landesgruppe
Bayern“ getragen.

(29) Die VAB wird in Personalunion und Biirogemeinschaft zu etwa 80 Prozent finanziell
vom VBM getragen und iibernimmt im wesentlichen lediglich Reprasentationsfunk-
tionen sowie Koordinationsaufgaben und Offentlichkeitsarbeit.

(30) In Analogie zu Bayern arbeiten die VAS und der VSME in Biirogemeinschaft und
Personalunion. Entsprechend wird auch die VAS finanziell vom VSME getragen.

(31) Vgl. auch BDI (1992) 358.

(32) Auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern waren die Arbeitgeberverban-
de vor den Wirtschaftsverbanden prasent.

(33) Die Tatsache, daf3 die beiden stiarksten Industrieverbiande des BDI, VDMA und ZVE],
bis heute dem (arbeitgeberverbandsdominierten) thiiringischen Landesverband nicht
beigetreten sind, 148t - trotz gegensatzlicher Beteuerung beider Verbandsseiten - auf
tiefer sitzende Rivalitiaten zwischen Wirtschafts- und Arbeitgeberverbanden schlie-
Ben, deren Austragung sich im Wettlauf beider Verbandelager um die Startbedingun-
gen und damit die Vorherrschaft innerhalb der neuen Verbandsdominen in Ost-
deutschland widerspiegelt.
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(34) Vgl. auch BDI (1992) 39 f. sowie 360 und 364.

(35) Das Organisationsentwicklungsprinzip der Paten- bzw. Partnerschaften ist gerade
im politischen und administrativen Bereich durchaus gelaufig.

(36) Vgl. auch Eichener u. a. (1992a) 42.

(37) Vgl. BDI (1993b).

(38) Vgl. auch Eichener u. a. (1992b) 550 f., Wiesenthal u. a. (1992) 28 f{.

(39) Vgl. Bispinck, WSI-Tarifarchiv (1991) 147.

(40) Vgl. Franz (1992) 264; Sinn, Sinn (1992) 176 f.; Schwedler (1993) 109.

(41) Vgl. Necker (1993) 61 £.

(42) Vgl. Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung (1993a) 9.

(43) Vgl Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung, Institut fiir Weltwirtschaft (1993)
insbesondere 132 f. und 157.

(44) Vgl. Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung (1993b) 103, Bispinck, WSI-Tarifar-
chiv (1993b) 142.

(45) Vgl. BDA (1991) 41.

(46) Derzeit betragt der Organisationsgrad jedoch nur noch ca. 50 Prozent. Diese Vertre-
tungsschwiche diirfte allerdings nicht intendiert gewesen sein.

(47) Vgl. Wiesenthal u. a. (1992) 24.

(48) Vgl. BDA (1991) 41.

(49) Vgl. Bispinck, WSI-Tarifarchiv (1992) 131.

(50)Vgl. BDA (1992a) XIV f.

(51) Vgl. Bispinck, WSI-Tarifarchiv (1993a) 137.

(52) Vgl. auch ebd. (1992) 112 f. sowie (1993a) 137.

(53) Vgl ebenfalls Zachert (1993).

(54) Vgl. Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung, Institut fiir Weltwirtschaft (1993)
134 ff.

(55) Vgl. auch Bauer (1991) 14.

(56) Vgl. Unternehmerverbiande der neuen Bundeslander (0. J.).

(57) Vgl. Neifer-Dichmann (1992) 126.

(58) Vgl. BDA (1992a) XV.

(59) Vgl. Sinn, Sinn (1992) 176 {.

(60) Die entscheidende Grundlage fiir die Verhinderung der Entstehung einer Nied-
riglohnkonkurrenz in den NBL wurde jedoch bereits mit der ab 1. Juli 1990 realisier-
ten Wirtschafts-, Wahrungs- und Sozialunion durch die Umrechnung der Lohne und
Gehalter im Verhiltnis 1 DM : 1 Mark der DDR gelegt.

(61) Vgl. Kleinhenz (1993) 285.

(62) Vgl. Necker (1991).

(63) Vgl. hierzu allgemeiner Traxler (1993).

(64) Vgl. auch Bispinck, WSI-Tarifarchiv (1992) 122 £f. und 132 f. sowie (1993a) 137.

(65) Vgl. Wiesenthal u. a. (1992) 25.

(66) Vgl. zum Modell der Ressourcenzusammenlegung allgemein z. B. Coleman (1979).

(67) Diese Beobachtung ist keineswegs nur typisch fiir Verbande, sondern trifft analog
auch auf einen GroBteil der gesellschaftlichen, insbesondere politischen Organisatio-
nen (z. B. Parteien) zu.

(68) Wahrend die Opel Eisenach GmbH, die sich zunichst fiir das Regelungsinstrument
der Betriebsvereinbarungen zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat ent-
schieden hatte, mittlerweile dem VMET beigetreten ist, wird VW Mosel - wie beim
Stammwerk in Wolfsburg tiblich - die Variante der Firmentarifvertrige auch kiinftig
beibehalten.

(69) Vgl. zum exit-voice-loyalty-Modell grundlegend Hirschman (1970).

(70) Vgl. hierzu auch Czada (1992) 61 ff.

(71) Vgl. zu diesem Phianomen allgemein bereits Kirsch (1980).

Literatur

Abromeit, Heidrun, Unternehmerverbiande, in: Schmidt, Manfred G. (Hrsg.), Die westli-
chen Liander (Miinchen 1992) 453-460.

355



Wirtschaft und Gesellschaft 19. Jahrgang (1993), Heft 3

Bauer, Jiirgen, Aktivitaten des BDI in den neuen Bundesléndern, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte B 13/91 (1991)) 12-19.

Bispinck, Reinhard; WSI-Tarifarchiv, Auf dem Weg zur Tarifunion — Tarifpolitik in den
neuen Bundeslandern im Jahr 1990, in: WSI-Mitteilungen 44 (1991) 145-156.

Bispinck, Reinhard; WSI-Tarifarchiv, Tarifpolitik in der Transformationskrise — Eine Bi-
lanz der Tarifbewegungen in den neuen Lindern im Jahre 1991, in: WSI-Mitteilungen
45 (1992) 121-135.

Bispinck, Reinhard; WSI-Tarifarchiv, Kampf gegen die , Tarifwende“ — Die Tarifbewe-
gungen 1992 in den alten Bundesldndern, in: WSI-Mitteilungen 46 (1993a) 129-141.

Bispinck, Reinhard; WSI-Tarifarchiv, Sind die Léhne schuld? - Die Tarifpolitik in den
neuen Lindern im Jahr 1992, in: WSI-Mitteilungen 46 (1993b) 141-153.

Bundesverband der Deutschen Industrie (Hrsg.), Bericht 1990-92 (K6ln 1992).

Bundesverband der Deutschen Industrie, Organisationsplan 1993 (Ko6ln 1993a).

Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI-Landesvertretungen und Vertretungen von
BDI-Mitgliedsverbianden in den neuen Bundeslindern (= unveroffentlichte BDI-Info
vom 25. Januar 1993, Berlin 1993b).

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande, Jahresbericht 1991 (K6ln 1991).

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande, Jahresbericht 1992 (Koln
1992a).

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbiande, Organisationsplan (Kéln
1992b).

Coleman, James S., Macht und Gesellschaftsstruktur (Tiibingen 1979).

Czada, Roland, Interessengruppen, Eigennutz und Institutionenbildung: Zur politischen
Logik kollektiven Handelns, in: Schubert, Klaus (Hrsg.), Leistungen und Grenzen poli-
tisch-6konomischer Theorie: eine kritische Bestandsaufnahme zu Mancur Olson
(Darmstadt 1992) 57-78.

Deutsches Insitut fiir Wirtschaftsforschung; Institut fir Weltwirtschaft, Gesamtwirt-
schaftliche und unternehmerische Anpassungsprozesse in Ostdeutschland. Achter Be-
richt, in: DIW-Wochenbericht 60 (1993) 131-158.

Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung, Bundesrepublik Deutschland: Rezession in
Westdeutschland und anhaltende Krise in Ostdeutschland, in: DIW-Wochenbericht 60
(1993a) 8-23.

Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung, Industrieller Mittelstand in Ostdeutschland,
in: DIW-Wochenbericht 60 (1993b) 103-109.

Eichener, Volker u. a.; Organisierte Interessen in Ostdeutschland: Dimensionen und For-
schungsfrage, in: Eichener, Volker; Kleinfeld, Ralf; Pollack, Detlef; Schmid, Josef;
Schubert, Klaus; Voelzkow, Helmut (Hrsg.), Organisierte Interessen in Ostdeutschland
(Marburg 1992a) 15-51.

Eichener, Volker u. a.; Determinanten der Formierung organisierter Interessen in den
neuen Bundesldndern, in: Eichener, Volker u. a. (Hrsg.), Organisierte Interessen in Ost-
deutschland (Marburg 1992b) 545-582.

Franz, Wolfgang, Im Jahr danach - Bestandsaufnahme und Analyse der Arbeitsmarkt-
entwicklung in Ostdeutschland, in: Gahlen, Bernhard; Hesse, Helmut; Ramser, Hans J.,
Von der Plan- zur Marktwirtschaft: eine Zwischenbilanz (Tiibingen 1992) 245-274.

Groser, Manfred, Organisationsdynamik o6ffentlich-rechtlicher Zwangsverbinde, in:
Jahrbuch fiir Neue Politische Okonomie 11 (1992) 129-141.

Hartmann, Jiirgen, Verbande in der westlichen Industriegesellschaft: ein international
vergleichendes Handbuch (Frankfurt/New York 1985).

Hirschman, Albert O., Exit, Voice, und Loyalty (Cambridge/MA 1970).

Kirsch, Guy, Ziele in verbandlichen Organisationen. Zielfestlegung und Zielrealisierung,
in: Zeitschrift fiir Organisation 43 (1980) 247-251.

Kleinhenz, Gerhard, Perspektiven der Sozialpartnerschaft, in: Iwersen, Albrecht; Tucht-
feld, Egon (Hrsg.), Sozialpolitik vor neuen Aufgaben: Horst Sanmann zum 65. Geburts-
tag (Bern/Stuttgart/Wien 1993) 281-295.

Lippold, Klaus; Schunck, Stefan, Regionale Wirtschaftsverbande — ihre Strukturen, In-
halte und das Umfeld, in: Groser, Manfred; Weber, Axel; Leienbach, Volker; Feige, Lo-
thar (Hrsg.), Beitrage zur sozialen Ordnungspolitik (Baden-Baden 1988) 213-234.

356



19. Jahrgang (1993), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft

Necker, Tyll, Die Industrie in den neuen Bundeslidndern ist gefdhrdet, in: Sonderbeilage
zu BDI Informationen + Meinungen 6 (1991).

Necker, Tyll, Erhaltung industrieller Kerne: Entscheiden sollte der Markt, in: Wirt-
schaftsdienst 73 (1993) 61-64.

Neifer-Dichmann, Elisabeth, Unternehmerverbinde im Prozefl der deutsch-deutschen
Vereinigung, in: Lobler, Frank; Schmid, Josef; Tiemann, Heinrich (Hrsg.), Wiederverei-
nigung als Organisationsproblem: Gesamtdeutsche Zusammenschliisse von Parteien
und Verbianden (Bochum, 2. iiberarb. Aufl. 1992) 125-129.

Offe, Claus; Wiesenthal, Helmut, Two Logics of Collective Action. Theoretical Notes on
Social Class und Organizational Form, in: Political Power and Social Theory 1 (1980)
67-115.

Olson, Mancur, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups
(Cambridge/London 1965).

Schmitter, Phillipe C.; Streeck, Wolfgang, The Organization of Business Interests. A Re-
search Design to Study the Associative Action of Business in the Advanced Industrial
Societies of Western Europe (= IIM/LMP 81-13, Wissenschaftszentrum Berlin 1981).

Schwedler, Thomas, Massenarbeitslosigkeit in West- und Ostdeutschland - Folge von
Rent-Seeking-Verhalten und tiberhohten Lohnabschliissen?, in: Hagemann, Harald
(Hrsg.), Produktivitditswachstum, Verteilungskonflikte und Beschaftigungsniveau
(Marburg 1993) 83-115.

Simon, Walter, Gesellschaftliche Machtverteilung am Beispiel der Unternehmerverbin-
de, in: WSI-Mitteilungen 29, Sonderheft ,,Gewerkschaftsstaat oder Unternehmerstaat*
(1976) 38-47.

Sinn, Gerlinde; Sinn, Hans-Werner, Kaltstart: volkswirtschaftliche Aspekte der deut-
schen Vereinigung (Tibingen, 2., neu bearb. Aufl. 1992).

Streeck, Wolfgang, Interest Heterogenity and Organizing Capacity: Two Class Logics of
Collective Action, in: Czada, Roland; Windhoff-Héritier, Adrienne (Hrsg.), Political
Choice: Institutions, Rules, and the Limits of Rationality (Frankfurt/Boulder 1991)
161-198.

Traxler, Franz, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbiande. Probleme der Verbandsbil-
dung und Interessenvereinheitlichung, in: Miiller-Jentsch, Walther (Hrsg.), Konflikt-
partnerschaft: Akteure und Institutionen der industriellen Beziehungen (Miinchen/Me-
ring, 2. erw. u. verb. Aufl. 1993) 141-167.

Unternehmerverbiande der neuen Bundesldnder, Standpunkt der Unternehmerverbinde
der neuen Bundeslédnder zur gegenwartigen Situation des Mittelstandes (= unveroffent-
lichtes Papier, o. O., 0. J.).

Vereinigung der hessischen Arbeitgeberverbidnde; Vereinigung hessischer Arbeitgeber-
und Wirtschaftsverbiande, Geschiftsbericht 1976 (Frankfurt 1977).

Weber, Hajo, Unternehmerverbande zwischen Markt, Staat und Gewerkschaften: zur in-
termediiren Organisation von Wirtschaftsinteressen (Frankfurt/New York 1987).

Weber, Jirgen, Die Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublik
Deutschland (Stuttgart/Berlin/Ko6ln/Mainz 1977).

Wiesenthal, Helmut; Ettl, Wilfried; Bialas, Christiane, Interessenverbinde im Transfor-
mationsproze}. Zur Reprasentations- und Steuerungsfahigkeit des Verbandesystems
der neuen Bundesldnder (= Arbeitspapiere AG TRAP 92/3, Berlin 1992).

Zachert, Ulrich, Fristlose Kiindigung in den neuen Bundesldndern - Ein beispielloser
Vorgang in der deutschen Tarifgeschichte, in: WSI-Mitteilungen 46 (1993) 187-188.

357



	Struktur und Organisationsdynamik der Unternehmerverbände: Probleme der Verbandsbildung und Interessenvereinheitlichung im vereinten Deutschland

